
Öffentliche Materialien zur
3. Sitzung des Studierendenrats der Amtszeit

2019/20
am Dienstag, den 22. Oktober 2018 18:15 Uhr im Seminarraum 114, Carl-Zeiss-Str. 3, 07743 Jena

Vorläufige Tagesordnung:
TOP 1 Berichte 18:15–18:30 Uhr
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung 18:30–18:35 Uhr
TOP 3 Diskussion und Wahl: Wahl des Vorstands ** (Wahlvorstand) 18:35–19:05 Uhr
TOP 4 Diskussion und Beschluss: Bestätigung der Referent*innen **

(Wahlvorstand)
19:05–19:20 Uhr

TOP 5 Diskussion und Beschluss: Bestätigung der Delegierten des StuRa zur
KTS ** (Wahlvorstand)

19:20–19:30 Uhr

TOP 6 Diskussion und Beschluss: Tätigkeitsbericht des Studierendenrates in
der Amtszeit 2018/19 (Marcel Horstmann)

19:30–19:50 Uhr

TOP 7 Diskussion und Beschluss: Ernennung der Koordination des
Tätigkeitsberichts ** (Wahlvorstand)

19:50–20:00 Uhr

TOP 8 Diskussion und Beschluss: Gründung einer Arbeitsgruppe Haushalt
2020 (Scania Steger)

20:00–20:20 Uhr

TOP 9 Diskussion und Beschluss: Absicherung ehemaliger StuRa-Vorstände
und anderer StuRa-Ehrenamtlicher (Scania Steger)

20:20–20:50 Uhr

TOP 10 2. Lesung und Beschluss: FinO–Änderung (Markus Wolf) 20:50–21:20 Uhr
TOP 11 3. Lesung und Beschluss: Satzungsänderung (Martin Jäger, Sven

Bischoff)
21:20–21:50 Uhr

TOP 12 Diskussion und Beschluss: Rauchfreie Haltestellen (Markus Wolf) 21:50–22:00 Uhr
TOP 13 Diskussion und Beschluss: M-080-2019 – Semesteranfangsparty

Queer-Paradies (Sven Bischoff)
22:00–22:10 Uhr

TOP 14 Diskussion und Beschluss: Wahl stellvertretende
Haushaltsverantwortliche (Scania Steger)

22:10–22:20 Uhr

TOP 15 Diskussion und Beschluss: Stellvertretende Kassenverantwortliche*r
(Scania Steger)

22:20–22:30 Uhr

TOP 16 Diskussion und Beschluss: UNISPORT-Card (Felix Graf) 22:30–22:40 Uhr
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TOP 17 Diskussion und Beschluss: Antrag auf Erhöhung des
Kopierkontingents für den Studentenchor der FSU Jena
(Studentenchor)

23:20–23:25 Uhr

TOP 18 Diskussion und Beschluss: Änderung der Aufgabenbeschreibung in
der GO (Jonathan Schäfer)

23:25–23:30 Uhr

TOP 19 Sonstiges 23:30–23:40 Uhr

*Für diesen TOP ist der Studierendenrat nach § 24 Absatz 2 der Satzung der Verfassten Studie-
rendenschaft auch dann beschlussfähig, wenn weniger als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
**Dieser TOP kann unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.

Da die Sitzungsdauer auf maximal sechs Stunden mit der einmaligen Möglichkeit der Verlängerung
um höchstens eine Stunde begrenzt ist, ist die Behandlung einiger Tagesordnungspunkte unwahr-
scheinlich. Da die Behandlung aber bei schnellerem Fortgang der Sitzung nicht ausgeschlossen werden
soll, sind diese auf die Tagesordnung aufgenommen worden.
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TOP 3: Wahl des Vorstandes
Diskussion und Wahl Wahlvorstand

Wahl des Vorstands:

Der StuRa wählt sich zur Leitung und Koordination seiner gesamten Tätigkeit einen
dreiköpfigen Vorstand. Der Vorstand ist die Vertretung der Studierendenschaft nach au-
ßen und bei Rechtsgeschäften müssen stets zwei Vorstandsmitglieder die entsprechenden
Verträge unterzeichen. Außerdem koordiniert der Vorstand die Arbeit der Angestellten,
nimmt also die Arbeitgeber*innenfunktion der Studierendenschaft wahr, bereitet die Sit-
zungen vor sowie nach und leitet sie (oder bestimmt eine Sitzungsleitung), er erstellt
also das Sitzungmaterial (wie dieses hier), lädt rechtzeitig zur Sitzung ein und trägt im
Anschluss Sorge für die Veröffentlichung der Protokolle sowie die Umsetzung der Be-
schlüsse. In diesen Aufgaben wird er von der Geschäftsleitung unterstützt. Außerdem
kann der Vorstand über Finanzanträge (Bezeichnung für externe Anträge) bis zu einer
Höhe von 250 EUR sowie Mittelfreigaben (Bezeichnung für interne Anträge) bis zu einer
Höhe von 500 EUR beschließen. Für diese Beschlüsse sowie die Koordination seiner Auf-
gaben führt er regelmäßig (normalerweise wöchentlich) Vorstandssitzungen durch. Das
Fließschema stellt die Aufgaben des Vorstandes grob und übersichtlich dar. Vorstands-
mitglied kann nur werden, wer auch stimmberechtigtes StuRa-Mitglied ist. Zur Wahl wird
die Mehrheit der Stimmen aller StuRa-Mitglieder benötigt. Bei der aktuellen Zahl von
37 StuRa-Mitgliedern sind also 19 Stimmen nötig. Besteht der Vorstand für die Dauer
von zwei Monaten Vorlesungszeit nicht aus drei Personen, so muss der Studierendenrat
aufgelöst und neu gewählt werden. Die Frist hierfür läuft am 17. Dezember 2016 aus.

Beschlusstext

Der StuRa wählt ________________ in den Vorstand des Studierendenrates
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TOP 4: Bestätigung der Referent*innen **]
Diskussion und Beschluss Wahlvorstand

Bestätigung der Referent*innen:

Nach §25 der Satzung kann der Studierendenrat zur Erfüllung seiner Aufgaben Referate
einrichten. Die eingerichteten Referate sind in § 16 der Geschäftsordnung aufgeführt.
Jedem Referat steht eine ein- bis dreiköpfige Referatskoordination vor, die vom Studie-
rendenrat gewählt wird. Den Referaten werden durch StuRa-Beschluss Aufgabenbereiche
zugewiesen. Die Referate für Interkulturellen Austausch (Int.Ro) sowie für Lehrämter sind
sog. Referate besonderer Art. Das bedeutet, dass sie ihre Referent*innen selbst bestim-
men und der Studierendenrat diese nicht mehr wählt, sondern nur noch bestätigt. Die
Referent*innen müssen nach § 25 Absatz 7 der Satzung auf der konstituierenden StuRa-
Sitzung bestätigt werden. Im Folgenden sind die Referate mit ihren Aufgabenbereichen
sowie Referent*innen in der Reihenfolge der Nennung in der Geschäftsordnung aufgeführt

Beschreibung der Referate

Referat für Interkulturellen Austausch – Int.Ro:

Aufgabenbereich: Ist die Anlaufstelle für ausländische Studierende bei Fragen zum Stu-
dium, Behördengängen, aber auch im außeruniversitären Bereich. Der Integration der
ausländischen Studierenden wird besondere Bedeutung beigemessen. Eine ausgeprägte
Kooperation besteht mit den Referaten für Menschenrechte, Kultur und Öffentlichkeits-
arbeit.

Referatskoordination:

• Luca Heinrich
• Pavel Ivanov
• N.N.
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Gleichstellungsreferat:

Aufgabenbereich: Die aktive Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Hil-
feleistung bei Problemen innerhalb des Universitätsalltags stehen im Mittelpunkt der Ar-
beit. Bei der Arbeit zur Gleichstellung von allen Geschlechtern wird Wert auf Intersektio-
nalität gelegt, beispielsweise im Hinblick auf Diskriminierungserfahrungen aufgrund ver-
schiedener sexueller Orientierungen, Religionen und Rassismus sowie Klassismus. Ebenso
gehört zu unserer Arbeit die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und chro-
nischen Krankheiten.

Referatskoordination:

• Henriette Jarke
• Marie Busch

Referat für Inneres:

Aufgabenbereich:

Referatskoordination:

• Christopher Johne
• Jonas Krüger

Referat für Promotionsstudierende:

Aufgabenbereich: Das Referat vertritt die politischen, sozialen und organisatorischen
Belange und Interessen der Promovierenden, welche als Studierende an der Friedrich-
Schiller-Universität eingeschrieben sind. Es setzt sich dafür ein, dass Promovierende an
der FSU Jena eine Wahl haben, durch welche Mitgliedsgruppe (Studierende oder „Mit-
telbau“) der Hochschule sie vertreten werden möchten. Zur Referatsarbeit gehört zudem
die Beratung und Unterstützung der Studierenden, welche eine Promotion anstreben.

Referatskoordination:

• Michel Pannier

Referat für Queer-Paradies: Aufgabenbereich: Die Aufgaben des Referates sind un-
ter anderem die Schaffung von Räumen und die Verbesserung universitärer Strukturen
für Menschen jenseits von heteronormativer SelbstDefinitionen, Beziehungs formen und
Lebensweisen. Dazu sollen Veranstaltungen wissenschaftlicher,emanzipatorischer sowie
kultureller Art durchgeführt werden.Das Referat soll als Ansprechpunkt für o. g. Perso-
nenkreis auch bei Problemen und Anliegen im universitären Alltag dienen und daraus in
Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsreferat Empfehlungen und Handlungen ableiten.

Referatskoordination:

• Jonny Müller

Sportreferat:
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Aufgabenbereich: Förderung des freiwilligen Studierendensports, soweit die Universität
nicht dafür zuständig ist. Unterstützung von Wettkämpfern die für die FSU Jena an den
Start gehen und bei der Ausrichtung von Hochschulmeisterschaften.

Referatskoordination:

• Silke Barthel
• N.N.

Referat für Soziales:

Aufgabenbereich: Das Referat setzt sich für die sozialen und sozialpolitischen Belange der
Studierenden ein. Schwerpunkte der Arbeit sind: Wohnen, die Stadt als sozialer Raum,
Semesterbeiträge und Semestertickets, Beratungsangebote und die Finanzierung des Stu-
diums einschließlich Sozialleistungen (z.B. BAföG, WoGG, SGB II und XII, Stipendien),
Sozialgesetzgebung, gesundheitliche Belange. Es strebt in Zusammenarbeit mit den Ge-
werkschaften und Personalvertretungen eine Interessensvertretung und einen Tarifvertrag
für studentische Beschäftigte an Hochschulen an. Die Themenbereiche Studieren mit
Kind, die Belange chronisch erkrankter und anders befähigter Studierender, Nachteils-
ausgleich, Teilzeitstudium, Hochschulzulassung und Studiengebühren werden kooperativ
mit den anderen Referaten bearbeitet.

Referatskoordination:

• Marcel Eilenstein

Umweltreferat:

Aufgabenbereich: Das Umweltreferat setzt sich für Nachhaltigkeit, insbesondere Ökolo-
gie, faire Weltwirtschaft und Wertschätzung der Natur ein. Dafür engagiert es sich auf
verschiedene Arten, zum Beispiel mit Bewusstseinsbildung der Studierenden, politischer
Arbeit in der Universität, Studentenwerk und Stadt und mit tatkräftigen Projekten in
Jena.

Referatskoordination:

• Pauline Häßler
• Jessica Mesterheide
• N.N.

Die Referent*innen werden je namentlich Referat abgestimmt Beschlusstext:

1. Der StuRa bestätigt die Referent*innen des Referats für Interkulturellen Austausch
– Int.Ro

2. Der StuRa bestätigt die Referent*innen des Gleichstellungsreferats

3. Der StuRa bestätigt die Referent*innen des Referats für Inneres

4. Der StuRa bestätigt die Referent*innen des Referats für Promotionsstudierende
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5. Der StuRa Referats Queer-Paradies

6. Der StuRa bestätigt die Referent*innen des Sportreferats

7. Der StuRa bestätigt die Referent*innen des Referats für Soziales

8. Der StuRa bestätigt die Referent*innen des Umweltreferat
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TOP 5: Bestätigung der Deligierten des StuRa zur KTS **
Diskussion und Beschluss Wahlvorstand

Antragstext von Verantwortliche*r:

Die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) ist die im Thüringer Hochschulge-
setz vorgesehene Landesstudierendenvertretung und damit äquivalent zu den LandesASten-
Konferenzen (LAK) bzw. Landes-ASten-Treffen (LAT) in anderen Bundesländern, diese
sind im Gegensatz zur KTS jedoch meist nicht in Landeshochschulgsetzen vorgesehen.
Die KTS vertritt die Belange der Studierenden gegenüber dem Ministerium und erhält
Gelegenheit zur Stellungnahme zu Regelungen, die die Studierenden betreffen. Sie setzt
sich aus jeweils zwei Delegierten aller Studierendenschaften der im ThürHG aufgeführten
staatlich anerkannten Hochschulen zusammen.

Derzeitige Delegierte

Gewählt:

• Simone Rude
• N.N.

Vertreter*innen:

• N.N.
• N.N.
• N.N.
• N.N.

Beschlusstext:

Der StuRa bestätigt die derzeit Delegierten und ihre Vertreter*innen der KTS.
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TOP 6: Tätigkeitsbericht des Studierendenrates in der Amtszeit 2018/19
Diskussion und Beschluss Marcel Horstmann

Antragstext:

Guten Abend liebe Alle,

eine erste Version des Tätigkeitsbericht des StuRas der Amtszeit 2018/2019 ist fertig
(und im Anhang dieser Mail). Ich würde gerne auf der nächsten Sitzung über den Tä-
tigkeitsbericht diskutieren und diesen abstimmen lassen. Ergänzungen nehme ich bis zur
nächsten Sitzung noch gerne mit in den Tätigkeitsbericht auf (bitte per Mail). Verbes-
serungsvorschläge könnt ihr mir natürlich auch zukommen lassen :).

Mit besten Grüßen, Marcel Horstmann (Koordinator des Tätigkeitsberichts)

Beschlusstext:

Der StuRa beschließt den Tätigkeitsbericht des Studierendenrates in der Amtszeit 2018/19.

Tätigkeitsbericht: https://mdm.stura.uni-jena.de/Files/StuRaTaetigkeitsberichtv3.pdf
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TOP 7: Diskussion und Beschluss: Ernennung der Koordination des
Tätigkeitsberichts **
Diskussion und Beschluss

Antragstext:

Gemäß § 8 Absatz 1 Nr. 10 der Satzung ist der Studierendenrat verpflichtet, bis zum 30.
Juni einen detaillierten Tätigkeitsbericht über die Erfüllung seiner übrigen Aufgaben nach
§ 8 der Satzung im vergangenen Jahr vorzulegen. Hierzu benennt der Studierendenrat
auf seiner konstituierenden Sitzung eine Person, die die Erstellung dieses Berichtes ko-
ordiniert und ihn letztlich fertigstellt. Die konkrete Ausgestaltung dieses Berichtes kann
variieren. Bisher wurden Berichte aus Tätigkeitberichten der einzelnen Struktureinheiten
des Studierendenrates erstellt, aber auch eine Aufbereitung der Beschlüsse des Gremiums
wäre möglich. Die konkrete Ausgestaltung kann also von der verantwortlichen Person im
Rahmen der Satzung bestimmt werden.

Es sind bis jetzt keine Bewerbungen oder Vorschläge zur Koordination des Tätigkeitsberichts einge-
gangen. Bewerbungen und Vorschläge auf der Sitzung sind zulässig.

Beschlusstext:

Der StuRa benennt ________________ als Koordinator*in für den Tätigkeitsbe-
richt.
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TOP 8: Gründung einer Arbeitsgruppe Haushalt 2020
Diskussion und Beschluss: Scania Steger

Antragstext:

Da die Arbeitsgruppe Haushalt 2019 eine tragende Kraft bei der Findung eines Haus-
haltes war, möchte ich dieses Jahr die AG fortführen. Ziel der Arbeitsgruppe Haushalt
2020 ist die schnelle Erarbeitung eines konsensfähigen Haushaltes. Die Arbeitsgruppe
soll ab jetzt bis zur Verabschiedung des Haushaltes bestehen und in dieser Zeit auch
mit dem Haushaltsverantwortlichen zusammenarbeiten. Die Gruppe ist selbstorganisiert
und sollte eine gewisse Meinungsvielfalt des Studierendenrats repräsentieren. Es sollten
deshalb unbedingt Mitglieder unterschiedlicher Meinungen daran teilnehmen. Die Gruppe
ist offen für alle, die sich engagieren wollen. Die Arbeitsgruppe trifft sich in regelmäßigen
Abständen und diskutiert über den Haushalt. Interessen sollen gegeneinander abgewogen
werden und Kompromisse gefunden werden. Die Gruppe setzt sich für eine schnelle Ver-
abschiedung des Haushalts ein und wirkt dafür etwaigen Barrieren entgegen. Sie bereitet
Änderungsanträge vor und löst auftretende Konflikte, die die Haushaltsverhandlungen

Beschlusstext:

Der StuRa gründet die Arbeitsgruppe Haushalt 2020, die dem Referat für Inneres zuge-
ordnet ist.

Informationen: Haushalt 2019: https://www.stura.uni-jena.de/downloads/finanzen/Haushalt-
2019-StuRa-FSU-Jena.pdf

11

https://www.stura.uni-jena.de/downloads/finanzen/Haushalt-2019-StuRa-FSU-Jena.pdf
https://www.stura.uni-jena.de/downloads/finanzen/Haushalt-2019-StuRa-FSU-Jena.pdf


TOP 9: Absicherung ehemaliger StuRa-Vorstände und anderer StuRa-
Ehrenamtlicher
Diskussion und Beschluss Scania Sofie Steger

Antragstext:

Wegen Unklarheiten bei der Abführung der Umsatzsteuer des Studierendenrates, werden
ehemalige Vorstände des Studierendenrates eventuell angeklagt. Da die ehemaligen Mit-
glieder als Privatpersonen angeklagt sind, entstehen ihnen privat Anwaltskosten. Da ich
der Meinung bin, dass ein Ehrenamt beim Studierendenrat nicht mit großem finanziellen
Schaden verbunden sein sollte, und weil das Amt des Vorstandes unter den derzeitigen
Umständen riskant und damit noch weniger attraktiv als bisher ist, möchte ich, dass
der StuRa sich intensiv dafür einsetzt, dass ehemalige StuRa-Vorstände und auch andere
StuRa-Ehrenamtliche abgesichert werden. Hierzu sollten wir verschiedene, kombinierbare
Möglichkeiten diskutieren: 1 Sollte es zu keiner abschließenden Lösung des Problems der
Umsatzsteuer bis zum 22.12.2019 kommen, so soll der StuRa die Umsatzsteuer für 2017
bis 31.12.2019 in voller Höhe bezahlen. So kann für den Vorstand 2017/18 eine Klage
mit persönlichen Kosten in jedem Fall verhindert werden. Den EhrenämtlerInnen soll kein
persönlicher Schaden entstehen. 2 Es sollte in Erwägung gezogen werden, ein Verein zu
gründen, der der Absicherung von Ehrenamtlichen des StuRas dient. Der Verein sollte
als einzigen Zweck haben, Kosten, die auf Grund von Rechtsstreitigkeiten persönlich für
Ehrenamtliche und ehemalige Ehrenamtliche des Studierendenrates auf Grund ihres Eh-
renamtes beim Studierendenrat, anfallen, zu lindern oder in gesamter Höhe zu tragen.
Die Entscheidung über die Übernahme der Kosten könnte der Verein mit Empfehlung des
Studierendenrates tragen. Die Finanzierung des Vereines ist zu prüfen. Eventuell könnten
wir so die entstandenen Kosten der ehemaligen Vorstandsmitglieder tragen oder lindern.

Beschlusstext:

Der StuRa ist der Meinung, dass Vorstände des Studierendenrates und andere Ehren-
amtliche des Studierendenrates keinen finanziellen Schaden aus ihrem Ehrenamt wegen
Unklarheiten bei der Abführung der Umsatzsteuer haben sollten. Der StuRa setzt sich
für dieses Ziel ein. Sollte es zu keiner abschließenden Lösung des Problems der Umsatz-
steuer bis zum 22.12.2019 kommen, so soll der Studierendenrat die Umsatzsteuer für
2017 bis 31.12.2019 in voller Höhe bezahlen. Der Studierendenrat prüft, in Absprache
mit dem Rechtsamt, die Gründung und Finanzierung eines Vereins, der entstandene und
entstehende Kosten für Rechtsstreitigkeiten gegen Ehrenamtliche des Studierendenrates,
die sich aus der Ausführung eines Ehrenamts ergeben, trägt oder lindert.
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TOP 10: FinO–Änderung
2. Lesung und Beschluss: Markus Wolf

Antragstext:

Beschlusstext:

Der Studierenrat beschließt:

§5 (1) streiche Satz 2 ergänze:
Das Haushaltsjahr beginnt jeweils am 1. April und hat die Dauer von einem Jahr.

§8 Rücklagen
ergänze: (2) Die Summe der gebildeten freien Rücklagen darf 20 Prozent, die Summen
der gebildeten Betriebsmittelrücklagen und zweckgebundenen Rücklagen dürfen jeweils
fünf Prozent der jährlichen Beiträge der Studierenden nicht übersteigen. Darüber hin-
ausgehende Beträge sind als Einnahmen in den nächsten festzustellenden Haushaltsplan
einzustellen.

§12 ergänze:
Sollte bei deren Überprüfungen Unregelmäßigkeiten und/oder fehlende Unterlagen fest-
gestellt werden, können die Haushaltsverantwortlichen und/oder der Vorstand jegliche
Zahlungsaufforderungen des Fachschaftsrates verweigern, bis diese all ihre Unterlagen
vollständig und richtig abgegeben haben und/oder die Unregelmäßigkeiten bereinigt ha-
ben.
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TOP 11: Satzungsänderung
3. Lesung und Beschluss Martin Jäger, Sven Bischoff

Antragstext:

Erfolgt auf der Sitzung.

Beschlusstext:

Beschlusstext:
Ersetze §8 Abs. 2 der Satzung durch: „Diese Aufgaben werden insbesondere auch durch
die Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter, den Abbau der Diskriminierung
auf Grund der Herkunft, der sexuellen Identität und Orientierung, den Ausgleich von Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderung und die Bewahrung und Verbesserungen
der Lebens-und Umweltbedingungen wahrgenommen. ”

Begründung:
Es gibt mehr Geschlechter als Mann und Frau, die von verschiedensten Diskriminie-
rungsstrukturen betroffen sind. Seit Beginn diesen Jahres sind diese auch im deutschen
Personenstand verankert. Der StuRa soll dies in seiner Satzung einerseits berücksichtigen
und andererseits gegen entsprechende Diskriminierungsstrukturen aktiv werden. Außer-
dem soll dieteilweise schon bestehende Arbeit gegen rassistische Diskriminierung in der
Satzung verankert werden.

Beschlusstext:
Ersetze §9 Abs. 3 Satz 2 der Geschäftsordnung durch: „Dazu wird in der Reihenfolge der
Wortmeldungen abwechselnd FTI*-Personen (also Frauen, trans* und inter* Personen)
und cis Männern das Wort erteilt.”

Begründung:
Auch hiermit soll der geschlechtlichen Vielfalt in der Gesellschaft und somit auch der
Studierendenschaft Rechnung getragenwerden. Die Geschlechterquotierung in Redelisten
wurde ursprünglich eingeführt, um Frauen zur aktiven Mitarbeit im Studierendenrat zu
ermutigen und männliche Rededominanz zu verhindern. Auch trans* und inter* Personen,
die keine Frauen sind (also z.B. trans-Männer oder nicht binäre Personen), sind von
den Hierarchien einer patriarchal geprägten Gesellschaft unterdrückt. Deshalb ist es nur
folgerichtig, die entsprechenden Regelungen auch für sie zu treffen.

Beschlusstext:
Ändere die geschlechtlichen Bezeichnungen in Satzung und Geschäftsordnung in Einklang
mit den Vereinbarungen innerhalb der Studierendenschaft zu einer einheitlichen Schreib-
weise mit „Genderstar” (z.B. Referent*innen). Streiche §23 der Geschäftsordnung.

Begründung:
Die Regelungen zu geschlechtlichen Bezeichnungen in unserer Satzung sind uneinheitlich.
Die ursprüngliche Satzung war im generischen Maskulinum verfasst, neuere Regelungen
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sind in verschiedenen Formen von zwei geschlechtlicher Nennung (z.B. Studentinnen und
Studenten oder ein/e Student/in) bis hin zur Schreibweise mit Asterisk (z.B. Referent*in-
nen) verfasst. Um dies einheitlicher zu gestalten, ist es angebracht, die Schreibweise mit
„Genderstar” zu nutzen, um eine möglichst inklusive Ansprache zu schaffen. Die Gleich-
stellungsklausel aus §23 wird somit obsolet.

Beschlusstext:
Ersetze §8 Abs. 2 der Satzung durch: „Diese Aufgaben werden insbesondere auch durch
dieF örderung der Gleichberechtigung der Geschlechter, den Abbau der Diskriminierung
auf Grund der Herkunft, der sexuellen Identität und Orientierung, den Ausgleich von Be-
nachteiligungen von Menschen mit Behinderung und die Bewahrung und Verbesserungen
der Lebens-und Umweltbedingungen wahrgenommen.”

Ersetze §9 Abs. 3 Satz 2 der Geschäftsordnung durch: „Dazu wird in der Reihenfolge
der Wortmeldungen abwechselnd FTI*-Personen (also Frauen, trans* und inter* Perso-
nen) und cis Männern das Wort erteilt.” Ändere die geschlechtlichen Bezeichnungen in
Satzung und Geschäftsordnung in Einklang mit den Vereinbarungen innerhalb der Studie-
rendenschaft zu einer einheitlichen Schreibweise mit „Genderstar” (z.B. Referent*innen).
Streiche §23 der Geschäftsordnung

Änderungsanträge: Änderungsantrag 1 von Jens Lagemann, Jonathan Schäfer:
Ändere den 3. Beschlusstext in:

Ändere die geschlechtlichen Bezeichnungen in Satzung und Geschäftsordnung in Einklang der Verein-
barungen innerhalb der Studierendenschaft zu einer geschlechtsunabhängigen Bezeichnung. Streiche
§23 der Geschäftsordnung.

Begründung:
Die Mitarbeit in der Studierendenschaft ist unabhängig vom Geschlecht. Dies sollte auch in der
Formulierung der Satzung deutlich werden. der Genderstar lässt unserer Meinung nach zu, dass sich
legendlich Männer und Frauen angesprochen fühlen könnten. Wir möchten niemanden sprachlich
ausschließen.
Außerdem ist der Genderstar ästhetisch nicht sehr ansprechend, was jedoch nebensächlich ist.

Änderungsantrag 2 von Jens Lagemann Ersetze den 2. Beschlusstext durch:

Ersetze §9 Abs. 3 der Geschäftsordnung durch:

Die Sitzungsleitung führt eine Redenenliste. Dabei werden Wortmeldungen von Personen bevorzugt,
die sich erstmalig zu Wort melden.
Zu Anträgen der Geschäftsordnung ist nach Abschluss des laufenden Redebeitrages das Wort zu
erteilen.
Die Sitzungsleitung kann von der Redeliste abweichen, sowie dem Berichterstatter das Wort erteilen,
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wenn dies sachlich geboten scheint.

Begründung:
Die aktuelle Verfahrensweise ist in meinen Augen das Gegenteil von Gleichberechtigung. Er führt
kaum zu einer Verbesserung der Situation für Nicht-Männer.
Zudem impliziert eine Quotierung, dass Debatten bzw. Debattenbeiträge abhängig von Geschlecht
sind. Das sehe ich anders. Daher führt eine Quotierung nicht zu einer Verbesserung der Arbeitsweise
im Studierendenrat.

16



TOP 12: Rauchfreie Haltestellen
Diskussion und Beschluss Markus Wolf

Antragstext von Markus Wolf:

Erfolgt auf der Sitzung.

Beschlusstext:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschließt, dass dieser sich für
rauchfreie Haltestellen in Jena ausspricht. Des Weiteren wird der Vorstand beauftragt, in
Kooperation mit dem Öffentlichkeitsreferat, eine Pressemitteilung zu verfassen und diese
an den Jenaer Nahverker, die Stadt Jena und das Land Thüringen zu übermitteln
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TOP 13: M-080-2019 – QueerBeat Semesterparty
Diskussion und Beschluss Sven Bischoff

Antragstext:

Lieber Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena,

am 01.11.2019 möchte das Referat Queer-Paradies oben genannte Party durchführen.
Für die Finanzierung beantragen wir daher 1922,68 €.

Diese sollen nur durch die Mittel des Queer-Paradies getragen werden. Die genaue Kos-
tenaufstellung kann der Tabelle im Anhang entnommen werden. Die Kartenverkaufspreis
liegt bei 4,00 € im Vorverkauf bzw. 6,00 € an der Abendkasse. Unsere QueerBeat Partys
haben sich bisher immer selbst getragen.

Kostenplan Erklärung:

Für die Reisekosten (Flugticket und Rückfahrt per Deutsche Bahn) wurde eine Kosten-
übernahme von 100,00 € vereinbart.
Gründe darin liegen, das beim Flugticket 2 Personen gebucht sind (147,95 € durch 2 =
ca. 73,98 € pro Person). Genauso wie beim Bahnticket (59,80 € durch 2 = 29,90 € pro
Person). Gesamtkosten 103,88 € abgerundet auf 100,00 €, somit konnten bereits Kosten
gespart werden.

Beim Hostel war kein anderes Zimmer mehr verfügbar, ·daher wurde ein Doppelzimmer
las letztes verfügbares gebucht. Dementsprechend werden lt. Finanzordnung 35,00 €
angesetzt.

Die Abrechnung erfolgt nach Rechnungsstellung.

Für Rückfragen stehe ich gerne via E-Mail zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Bischoff
Referent* Queer Paradies

Beschlusstext:

Der Studierendenrat beschließt die Mittelfreigabe M-080-2019.
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Anlage TOP 18 – Zurück zum Antragstext
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TOP 14: Wahl stellvertretende Haushaltsverantwortliche
Diskussion und Beschluss Scania Steger

Antragstext:

Um die laufenden Geschäfte des StuRas aufrecht zu erhalten, sollten wir zur Überbrü-
ckung stellvertretende Haushaltsverantwortliche wählen.

Beschlusstext:

Der StuRa wählt … und … als stellvertretende Haushaltsverantwortliche. Die stellvertre-
tenden Haushaltsverantwortlichen erhalten pro Monat eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 150€.
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TOP 15: Wahl stellvertretende Kassenverantwortliche
Diskussion und Beschluss Scania Steger

Antragstext:

Um die laufenden Geschäfte des StuRas aufrecht zu erhalten, sollten wir zur Überbrü-
ckung stellvertretende Kassenverantwortliche wählen.

Beschlusstext:

Der StuRa wählt … und … als stellvertretende Kassenverantwortliche.
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TOP 16: UNISPORT-Card
Diskussion und Beschluss Felix Graf

Antrgs- und Beschlusstext:

Sehr geehrte Damen und Herren, in kaum einem Land Europas ist die Chancenverteilung
derart von den finanziellen Möglichkeiten abhängig wie in Deutschland. Ein Weg diese
Abhängigkeit zu mindern ist die Umsetzung von Solidarmodellen, wie es etwa bei der
Einführung des Kultur- oder VMT-Tikets zum Einsatz kommt. Die zum WiSe 19/20
eingeführte UNISPORT Card könnte ein solches Solidarmodell darstellen und es dadurch
noch mehr Personen ermöglichen sich sportlich zu betätigen. Das die UNISPORT Card
ein solches Solidarangebot jedoch nicht ist bzw. nicht sein möchte, zeigen verschiedenste
kritische Debatten in sozialen Netzwerken und persönlichen Gesprächen.

Von interessierten Personen kann die UNISPORT Card für einen Betrag von 7 € je
Monat, also 42 € je halben Jahr gebucht werden. Die UNISPORT Card bietet dafür ver-
schiedene Vorzüge, wie etwa die kostenfreie Nutzung der ”beiden Indoor Fitnessbereiche
im Universitätssportzentrum und in der USV Sporthalle sowie die Calisthenics Anlage,
die Crosstraining Anlage, den Streetballcourt, die Laufbahn, das Minispielfeld Kunstra-
sen und die Multibeachanlage im Universitätssportzentrum”. Zudem sind im Angebot der
Card verschiedene Sportkurse inkludiert und die Kursgebühren für alle anderen Sportkur-
se fallen geringer aus. Bis hierhin stellt die UNISPORT Card ein wirklich tolles Angebot
dar. Jedoch bietet die Card einen weiteren Vorzug; mit ihr wird es möglich sein sich
bereits vier Tage eher zu den Sportkursen anzumelden.

Mit der Möglichkeit sich mit UNISPORT Card bereits am 10.10. zu den Sportkursen
anzumelden, schafft die Einführung der Card eine Situation, in der all jene benachteiligt
werden, die sich die Card nicht leisten wollen/können oder lediglich einen Sportkurs im
Semester belegen möchten. Wer sich die Card nicht leisten will oder kann wird zukünftig
vor dem Problem stehen, dass die begehrten Sportkurse bereits an die ”PremiumCard
Besitzer vergeben sind. Eine Teilnahme von Personen welche nur wenig Sport machen
möchten oder einfach wenig Zeit dafür haben, wird somit erschwert oder vermindert.

Für interessierte bleibt somit nur der Griff zur ”PremiumCard, wenn diese einen belieb-
ten Sportkurs besuchen wollen. Die Folge, ein einzelner Sportkurs kann für zukünftige
Teilnehmer doppelt oder gar dreimal teurer werden als im SoSe 2019. Ein Rechenbeispiel
soll dies am Sportkurs ”Tanzen (Gesellschaftstanz)”verdeutlichen.

Im SoSe 2019 kostete die Teilnahme am Kurs 24 € p.P. für Studenten. Also insgesamt
48 € und dies bei gleicher Chance einen Platz zu erhalten. Um zukünftig eine Chance
auf einen Platz in einem Anfängerkurs zu haben, benötigt mindestens ein Tanzpartner
die UNISPORT Card für 42 €. Hinzu kommt der um 9 € erhöhte Kursbeitrag von 35
€ für die Person ohne Card und 16 € für jene mit Card. Selbiger Kurs würde somit im
WiSe 19/20 mit 93 € für beide Personen, fast doppelt so teuer sein.
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Die Existenz der UNISSPORT Card schafft somit nicht nur Studenten erster und zweiter
Klasse, sondern benachteiligt Studierende mit einem eingeschränkten Budget. Aus ëiner
für Alles”wird somit ëine für Alle die es sich leisten können”.

Die Lösung des Problems wäre hierbei denkbar einfach, die Streichung der vorzeitigen
Anmeldung. Falls sich alle Interessenten der Unisport-Kurse zur gleichen Zeit anmelden
könnten und möglicherweise in Zukunft ein Loßverfahren für die Platzvergabe eingeführt
würde, wäre die UNISPORT Card eine wirkliche Bereicherung für den Uni-Sport.
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TOP 17: Antrag auf Erhöhung des Kopierkontingents für den Studen-
tenchor der FSU Jena
Diskussion und Beschluss Studentenchor

Antragstext:

Lieber StuRa,

hiermit beantrage ich für den Studentenchor der FSU Jena die Erhöhung des Kopierkon-
tingents für Chornoten von derzeit 1.000 Seiten pro Jahr auf 8.000 Seiten pro Jahr.

Ein Beispiel als Illustration:
Vier einfache, einseitige Weihnachtslieder bedeuten bereits einen Kopieraufwand von 400
Seiten, da wir 100 Exemplare von jedem Stück brauchen (ist ein großer Chor). Unsere
Konzertprogramme bestehen überwiegend aus mehrseitigen Stücken mit durchschnittlich
4 Seiten. Bei 15 Stücken pro Programm ergibt das 6.000 Seiten Kopieraufwand. Wir
haben in der Regel zwei große Programme pro Jahr, macht 12.000 Seiten!

Da wir sparsam mit dem Papier umgehen und möglichst viel wiederverwenden bzw. Noten
natürlich auch zurück ins Notenlager stecken können, reichen uns 8.000 Seiten pro Jahr
locker aus. Wir würden uns freuen, wenn das der StuRa genehmigen könnte.

Beste Grüße
Fabian Pasewald

Beschlusstext:

Der Studierendenrat erhöht das Kopierkontingent des Studentenchors auf jährlich 8000
Seiten.
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TOP 18: Änderung der Aufgabenbeschreibung in der GO
Diskussion und Beschluss Jonathan Schäfer

Antragstext:

Der StuRa hat diverse akute Themen, die aktuelle nicht konkret in die Aufgaben eines
Referates fallen. Diese Lücke wollen wir mit unterer Änderung schließen.

Beschlusstext:

Ergänze Anhang 2 4. um: Desweiteren kümmert sich dieses Referat, um Empfehlungen
zu eine Zeit- und Ordnungsgemäßen Gestaltung der Verwaltung und die Lösung akuter
interner Probleme.
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